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	Übersicht: Geschützter Personenkreis Mutterschutz

	· Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen gem. § 26 Berufsbildungsgesetz (BBiG).
· Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind.
· Frauen, die als Entwicklungshelfe-rinnen arbeiten.
· Frauen, die als Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (sog. Bufdis) beschäftigt sind.
· Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Gesellschaft, Diakonissen der eine Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertrags für diese tätig werden. Dies gilt auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Ausbildung. Betroffen sind hier z. B. Schwestern des Roten Kreuzes, die in Kliniken arbeiten.
· Arbeitnehmerinnen und Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, wie bisher.
· Arbeitnehmerähnliche Selbstständige wie z. B. Honorarkräfte an Ihrer Schule.
· Schülerinnen und Studentinnen unter bestimmten Voraussetzungen, besonders soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt.
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